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1. Allgemeines 

Begriff 

Die Tagesschule bietet eine umfassende Betreuung und Begleitung der Kindergarten- und 

Schulkinder ausserhalb der Unterrichtszeiten mit Morgen- und Mittagessen, Aufgabenhilfe 

sowie sinnvollen Freizeitaktivitäten. Die Tagesschule fördert die Kinder im Lernen, im sozialen 

Verhalten und in der Freizeitgestaltung. Sie trägt den unterschiedlichen Voraussetzungen der 

Kinder Rechnung. Die Tagesschule nimmt Kinder ab dem 1. Kindergarten- bis zum 6. Schuljahr 

auf. Die Kinder, welche das Tagesschulangebot nutzen, besuchen gemeinsam mit den 

anderen den regulären Unterricht in ihren jeweiligen Klassen 

 

2. ORGANISATION DER TAGESSCHULE  

Trägerin und Aufsicht  

Die Gemeinde Rüti bei Büren ist Trägerin der Tagesschule. Aufsichtsbehörde ist die 

Schulkommission.  

 

Führung  

Die Tagesschulleitung wird durch eine Person mit abgeschlossener pädagogischer oder 

sozialpädagogischer Ausbildung wahrgenommen. 

 

Die Tagesschulleitung ist für alle betrieblichen und pädagogischen Belange sowie für die 

Personalführung und die Kommunikation verantwortlich. 

 

Die Unterstellung der Tagesschulleitung erfolgt gemäss Funktionendiagramm. Die zuständige 

Behörde erlässt ein Pflichtenheft. 

 

3. INTERNE ORGANISATION DER TAGESSCHULE  

 

Strukturen  

Unter dem Begriff „Tagesschulangebot“ wird im Kanton Bern ein freiwilliges, teil- oder 

vollzeitliches, pädagogisches Betreuungsangebot für Kindergarten- und Schulkinder 

ausserhalb des obligatorischen Unterrichts verstanden. Das Betreuungsangebot der 

Gemeinde Rüti bei Büren richtet sich nach der ermittelten Nachfrage der Eltern. Die Nutzung 

der Angebote ist freiwillig. Die Eltern wählen verbindlich für ein Jahr die gewünschten 

Betreuungsmodule für ihre Kinder. 

 

Module MO DI MI DO FR 

Frühbetreuung (Ab 07.00 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn)      

Mittagsbetreuung inkl. Mittagsverpflegung (ab Schulschluss am 

Vormittag bis Unterrichtsbeginn am Nachmittag) 
     

Ganznachmittagsbetreuung mit Aufgabenbetreuung ab 13.30 

Uhr bis 18 Uhr 
     

Ab Schulschluss am Nachmittag (15.15 oder 16.15 Uhr) bis 

18.00 Uhr (inkl. Aufgabenbetreuung) 
     

 

Die Tagesschule kann in den Schulwochen bei genügendem Bedarf von Montagmorgen bis 

Freitagabend geöffnet werden. In den Schulferien ist die Tagesschule geschlossen. Ab 10 

Kinder pro Modul gilt der Bedarf als genügend ausgewiesen. 



 

Standort der Tagesschule ist die Bühne der Mehrzweckhalle: Gerweg 12, 3295 Rüti bei Büren. 

Der Eingang der Bühne befindet direkt auf dem Schulareal, dabei muss keine Strasse o.ä. 

überquert werden.  

 

Angebot Tagesschule 

Die Tagesschule Rüti bietet Module mit tiefen pädagogischen Ansprüchen an. 

 

Aufnahme von Kindern  

Die Tagesschule Rüti bei Büren nimmt Kinder vom Zyklus 1 und Zyklus 2 auf. Jeweils im 

Februar / März wird die Bedarfsumfrage der Tagesschule verschickt.  

 

Die definitive Anmeldung erfolgt zwei Wochen nach Erhalt des (provisorischen) Stundenplans 

für das folgende Schuljahr und ist für ein Jahr verbindlich.  

 

Der Eintritt in die Tagesschule erfolgt auf Beginn des neuen Schuljahres. Die Anmeldung gilt 

für ein Schuljahr.  

 

Anmeldungen können in begründeten Fällen auch nach dem Anmeldetermin berücksichtigt 

werden, wenn sie sich auf bereits geführte Module beziehen. Die Wartefrist kann bis zu 

einem Monat betragen. 

 

Die Anmeldung hat für jedes Schuljahr neu zu erfolgen.  

 

Kann ein Modul mangels Teilnehmenden nicht angeboten werden, besteht kein Anspruch auf 

eine Ersatzleistung durch die Gemeinde. 

 

Abmeldung  

Die definitive Abmeldung für ein oder mehrere Module bzw. ein Austritt aus der Tagesschule 

während dem Schuljahr kann nur beim Vorliegen einer wesentlichen Änderung der familiären 

oder beruflichen Situation (z.B. Antreten oder Verlust einer Arbeitsstelle, Wegzug der Familie 

usw.) bewilligt werden. Das begründete Gesuch ist frühzeitig, jedoch bis spätestens zwei 

Monate vor der gewünschten Veränderung bzw. dem gewünschten Austritt einzureichen.  

 

Vorübergehende Abwesenheiten haben keine Reduktion der Gebühren zur Folge.  

 

Die Tagesschulleitung erlässt bei Abwesenheit wegen Krankheit oder Unfall die Gebühren für 

die Abwesenheit ab dem 15. Tag, wenn ein entsprechendes Arztzeugnis vorgelegt wird.  

 

Ausschluss  

Fällt ein Kind durch unakzeptables Verhalten auf, kann es von der Tagesschule ausgeschlossen 

werden. Der Ausschluss erfolgt nach den Vorschriften von Artikel 28 des kantonalen 

Volksschulgesetzes (VSG).  

 

Vereinbarung  

Die Tagesschule schliesst mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten eine schriftliche 

Vereinbarung ab, in welcher die Rechte und Pflichten der Parteien geregelt werden. 

 



Hauswirtschaft / Verpflegung  

Für die Hauswirtschaft ist eine oder mehrere Personen zuständig. Sie ist/sind verantwortlich 

für die Instandhaltung und Pflege der Essräume und der Küche. Sie begleitet/n die Kinder bei 

zugeteilten Ämtli und Hausarbeiten.  

Die Verpflegung wird extern beschafft. Die Kosten werden, gemäss Gemeinderatsbeschluss, 

den Eltern weiter verrechnet. 

 

Jahresplanung  

Die Jahresplanung der Tagesschule mit den Daten zu den speziellen Anlässen und zu den 

Betriebsschliessungen (Feiertage, Ferien, usw.) wird den Eltern jeweils zu Beginn des Jahres 

mit dem Jahresprogramm der Schule zugestellt.  

 

Stellenschlüssel  

Die Verantwortung für die Kindergruppen während den Betreuungszeiten trägt pädagogisch 

ausgebildetes Personal (Lehrpersonen, Kleinkinderzieher/innen, Sozialpädagog/innen). Nicht 

ausgebildetes Personal kann ergänzend mitarbeiten. Eine Betreuungsperson betreut gemäss 

kantonalen Vorgaben maximal 10 Kinder. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern und Schule 

Eine offene und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Tagesschule, den Eltern und der 

Schule ist Grundlage für die Arbeit mit den Kindern. Die Eltern werden als verantwortliche 

Erziehungsberechtigte akzeptiert und respektiert. Die Tagesschule nimmt Rücksicht auf die 

unterschiedlichen Lebenssituationen und Kulturen der Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

Beim Bringen und Abholen besteht unter Einhaltung des Persönlichkeitsschutzes (keine 

belastenden Informationen in Anwesenheit der Kinder oder anderer Personen) die 

Möglichkeit, Kurzinformationen auszutauschen. Bei persönlichen Anliegen oder bei 

anstehenden Problemen wird das Gespräch von Eltern und Tagesschulteam gegenseitig 

gesucht. Rückmeldungen an die Tagesschule und Schule durch die Eltern sind wichtig und 

werden von der Tagesschule begrüsst. Weitere Informationen zu aktuellen Fragen gibt das 

Tagesschulteam an die Eltern und die Schule schriftlich oder an einem jährlich 

durchgeführten Informationsanlass ab. 

 

Transport 

Die Kinder des Kindergartens werden durch das Betreuungspersonal beim Kindergarten 

abgeholt und zum Standort der Tagesschule geführt. 

Die Kinder von der 1. Klasse bis zur 6. Klasse laufen selbstständig, über das Schulareal, zu der 

Bühne in der Mehrzweckhalle. 

 

4. Pädagogisches Konzept  

Leitgedanke  

Im Tagesschulangebot wird der pädagogische Auftrag, die Kinder in der Sozialkompetenz zu 

fördern, weitergeführt. Durch die Vernetzung von Unterricht und Freizeit wird die Schule 

lebensnah. Das Bewusstsein, in einer Gemeinschaft zu leben und sich zu integrieren, wird 

durch die gemeinsam verbrachte Freizeit vertieft. Das Tagesschulangebot bietet Raum für 

soziale Lernprozesse 

  



Koordination Tagesschulangebot / Schule  

Schule und Betreuung greifen ineinander und werden von den Kindern und den Eltern 

ganzheitlich erlebt. Die Leitung des Tagesschulangebots und die Betreuungspersonen 

arbeiten mit den Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern zusammen. Die Verantwortlichkeiten 

sind im Kapitel 2 geregelt. 

 

Betreuung und Freizeitgestaltung 

Das Tagesschulteam bezieht die Kinder bei der Gestaltung des Tagesschulalltags mit ein. 

Insbesondere bei der Freizeitgestaltung wir die Mitbestimmung der Kinder gefördert. Die 

Kinder werden in kleineren Haushaltsarbeiten miteingebzogen. Sie werden zum Mithelfen 

und zur Übernahme von Verantwortung angeleitet. 

 

Bei der Freizeitgestaltung werden zwei Formen angeboten: 

1. Freies Spiel: Die Kinder entscheiden selber, was sie mit wem und wie lange spielen. Das 

Tagesschulteam stellt das Angebot bereit und setzt den Rahmen für ein konstruktives 

Spiel. Das Team beobachtet, gibt Impulse und greift notfalls ein. 

2. Aktivitäten: Dies sind geführte Spiele, Beschäftigungsmöglichkeiten oder Ausflüge. 

 

Räumlichkeiten 

Der Raum entspricht den Bedürfnissen der Kinder aller Altersstufen und wird so gestaltet, 

dass verschiedene Tätigkeiten ausgeübt werden können. 

Dabei wird der Raum mit Trennwänden aufgeteilt. So entsteht ein Raum für gemeinsames 

Spielen oder ein Raum für ruhigere Beschäftigungen. Wo möglich werden die Kinder in die 

Gestaltung der Räume miteinbezogen. 

 

Mahlzeiten  

Die Mahlzeiten werden von den Betreuenden und den Kindern gemeinsam eingenommen. 

Sie sind kindergerecht, schmecken und sind ausgewogen zusammengestellt. Die Mithilfe der 

Kinder beim Aufdecken und Abräumen hat einen wichtigen Stellenwert, denn sie fördert das 

Gemeinschaftserlebnis und das Verantwortungsbewusstsein. Die Kinder haben Gelegenheit, 

Erlebtes aus dem Schulalltag auszutauschen. 

 

Regeln  

Regeln dienen dazu, Klarheit zu schaffen und das Zusammenleben zu vereinfachen. Wichtig 

dabei ist, dass nur so viel Regeln wie nötig aufgestellt werden. Diese werden konsequent 

durchgesetzt und eingehalten. Die Regeln sollen periodisch durch das Team und die Kinder 

hinterfragt und gelegentlich angepasst werden. 

 

5. Finanzierung  

Die Finanzierung der Tagesschule erfolgt durch die Gemeinde. Folgende Einnahmen hat die 

Gemeinde zur Rückvergütung ihrer Auslagen geltend zu machen:  

 

Elternbeiträge  

Die Berechnung der Elterngebühren richten sich nach der kantonalen Tagesschulverordnung. 

Die Eltern müssen ihr Einkommen und Vermögen nachweisen. 

Für Mahlzeiten bezahlen die Eltern einen fixen Betrag.  

Den Eltern werden viermal jährlich Rechnung gestellt: August – September, Oktober – 

Dezember, Januar – April, Mai – Juli. Es kann in monatlichen Raten bezahlt werden.  

 



Kantonsbeiträge 

Die Gemeinde reicht jährlich beim Kanton eine Abrechnung ein.  

 

Bundesbeiträge (Anstossfinanzierung)  

Das Gesuch um Unterstützung der Investitions- und Betriebskosten für die ersten 

Betriebsjahre, zur teilweisen Rückerstattung durch die Anstossfinanzierung des Bundes, wird 

beim Bundesamt für Sozialversicherung eingereicht 

Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt nach dem kantonalen Tarif.  

 

6. PERSONAL  

Der Gemeinderat ist Anstellungsbehörde für jegliches Personal. Es gelten die Bestimmungen 

der allgemeinen Anstellungsbedingungen der Einwohnergemeinde Rüti bei Büren. Die 

detaillierten Aufgaben können dem Funktionendiagramm und den Stellenbeschrieben 

entnommen werden.  

 

7. QUALITÄTSKONTROLLE  

Der Gemeinderat ist für die strategische Ausrichtung zuständig. Daraus leiten sich die 

operativen Ziele für die Tagesschule ab.  

 

Dokumente zur Sicherung der Qualität:  

1. Tagesschulreglement  

2. Tagesschulverordnung (Weisung des Gemeinderates)  

3. Lebensmittelkontrolle  

4. Stellenbeschreibungen für die Mitarbeitenden  

 

Die Sicherung der Qualität erfolgt über:  

- Auswertung der Elternbefragung  

- Auswertung der Kinderbefragung  

- Betriebsrechnung - Auslastungsgrad  

- Controlling durch die Schulkommission (qualitativ und finanziell) 

 

8. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  

Die vorliegende Weisung tritt am 1. August 2023 in Kraft 

 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Rüti bei Büren hat die vorliegende Weisung der 

Tagesschule mit Beschluss vom 16.05.2023 und 11.07.2023 genehmigt.  

 

 

 Namens des Gemeinderates 

 Der Präsident: Die Sekretärin: 

 

 Theodor Bösiger Kathrin A. Jenni 

 

 

 


